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hingehend ausgelegt werden könne, dass die Stiftung
durch den Erben und nicht durch den Erblasser errichtet
werden solle. Diese Auslegung ist zwar vertretbar, aber
keinesfalls zwingend. Der Erblasser macht nämlich durch
die Erarbeitung des Stiftungsgeschäfts in einer letztwilli-
gen Verfügung erkennbar Gebrauch von seiner Testier-
freiheit. Er verzichtet einzig auf die Perpetuierung seines
Willens. Der Grund für den Vorbehalt eines Widerrufs
liegt vielmehr darin, dass der Erblasser dem Erben nicht
die zukünftige Verwendung des Nachlasses diktieren,
sondern diesem die Gelegenheit geben möchte, selbstver-
antwortlich darüber zu entscheiden und auch veränderte
tatsächliche Verhältnisse zu berücksichtigen.

4. Zusammenfassung
Der Stifter kann das Stiftungsgeschäft vor Beantragung
der Anerkennung frei und formlos, nach Beantragung der
Anerkennung nur gegenüber der Stiftungsbehörde wider-
rufen. Auf das Widerrufsrecht kann durch vertragliche
Vereinbarung mit Mitstiftern oder mit Dritten mit "dingli-
cher Wirkung" verzichtet werden.
Das Stiftungsgeschäft bleibt auch nach der bestandskräfti-
gen Ablehnung der Anerkennung solange rechtlich exis-
tent, bis es widerrufen wird.
Der nach § 81 Abs. 2 Satz 3 BGB angeordnete Ausschluss
des Widerrufs durch die Erben greift nicht, wenn ein an-
derer als der beurkundende Notar mit der Stellung des
Anerkennungsantrags vom Stifter beauftragt worden ist.

Die Erben können also selbst dann noch widerrufen, wenn
der Bevollmächtigte den Antrag später einreicht. Ihr Wi-
derrufsrecht ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Be-
vollmächtigte den Antrag vor dem Tod des Stifters einge-
reicht hat. In diesem Fall gilt der Antrag als vom Stifter
selbst gestellt, so dass der Ausschluss des Widerrufsrechts
nach § 81 Abs. 2 Satz 3 1. Alt. BGB eingreift. Stellen die
Erben den Antrag auf Anerkennung der Stiftung nach dem
Tod des Stifters, ohne vom Stifter damit beauftragt sein,
können sie das Stiftungsgeschäft frei von den Be-
schränkungen des § 81 Abs. 2 Satz 3 BGB widerrufen.
Wenn den Erben des Stifters nach § 81 Abs. 2 Satz 3 BGB
ein Widerruf des Stiftungsgeschäfts verwehrt ist, können
Sie auch den Antrag auf Anerkennung der Stiftung nicht
mehr zurücknehmen.
Das testamentarische Stiftungsgeschäft kann der Stifter
frei widerrufen. Beim gemeinschaftlichen Testament so-
wie beim Erbvertrag ist der Widerruf wechselbezüglicher
bzw. vertragsmäßiger Verfügungen dagegen ausgeschlos-
sen. Der Erblasser kann sich nur noch durch Anfechtung,
Rücktritt oder Aufhebungsvereinbarung lösen. Wird das
Stiftungsgeschäft von mehreren Stiftern sowohl unter Le-
benden als auch von Todes wegen vorgenommen, ist die
Widerrufsmöglichkeit des Überlebenden regelmäßig be-
reits vertraglich ausgeschlossen. Die Erben des Stifters
sind in keinem Fall zum Widerruf berechtigt.

_________________________________________________________________________________________________

Der Herbst der Stiftungstage
Am 13. September 2003 gehörte das
Rote Rathaus ganz den Stiftungen.
Von A wie „Albert Schweitzer Stif-
tung“ bis Z wie „Zukunft für Berlin“
präsentierten sich beim „1. Berliner
Stiftungstag“ 52 Berliner Stiftungen
sowie verschiedene Dienstleister.1 Nicht
nur in der Bundeshauptstadt wird orts-
ansässigen Stiftungen Gelegenheit
zum Austausch und zur Vorstellung ih-
rer Aktivitäten gegenüber einer interes-
sierten Öffentlichkeit gegeben.

Jede Woche ein Stiftungstag

Um der größer werdenden Zahl von
Stiftungen in ihrer Vielfalt Plattfor-
men zur Kommunikation und zur
                                                          
1 Dazu und zum Stiftungsstandort Ber-

lin vgl. Mecking, ZSt 2003, S. 207 f.

Vernetzung2 zu bieten, werden re-
gelmäßig Stiftungstage organisiert.
Allein zwischen September und No-
vember 2003  finden an 13 deutschen
Orten lokale und regionale Stif-
tungstage statt – ein wahrhaft golde-
ner Herbst für das Stiftungswesen.
Im ganzen Jahr 2002 wurden bun-
desweit erst 15 solcher Veranstaltun-
gen gezählt, in manchen Städten fan-
den bereits ein halbes Dutzend Stif-
tungstage statt. Ein Stiftungstag ist
ein Forum für den Erfahrungs- und
Gedankenaustausch.3 Üblicherweise
finden Workshops, Diskussionen und
Vorträge zu aktuellen Fragestellun-
                                                          
2 Vgl. dazu Schwerpunktthema „Netz-

werke“ in DS 2/2003, S. 48 ff.
3 Ausführlich dazu in Mecking/Freyer,

Stiftung & Sponsoring 1/2003, S. 28
ff.; Freyer, Das Parlament 33-
34/2003, S. 5.

gen im Stiftungsrecht und im Stif-
tungsmanagement statt. Daneben prä-
sentieren die örtlichen Stiftungen ihre
Arbeit mit Aufführungen, Informa-
tionsständen, Plakaten und Publika-
tionen und stehen interessierten Bür-
gern Rede und Antwort.

Forum und Präsentations-
plattform

Stiftungstage bündeln die Aufmerk-
samkeit und regen die Medien an,
über einzelne Stiftungen und die lo-
kale oder regionale Stiftungsland-
schaft zu berichten. Die zahlreichen
Portraits Berliner Stiftungen etwa,
die im Vorfeld des Berliner Stif-
tungstags in der Tagespresse erschie-
nen, sind dafür ein gutes Beispiel.
Für viele Stiftungen ist ein solcher
Tag eine neue Erfahrung. Waren ge-
rade die älteren unter ihnen doch ge-
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wohnt, eher im Verborgenen zu wir-
ken und ihre zahlreichen fördernden
oder operativen Aktivitäten nicht of-
fensiv an die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Doch die Zeiten haben sich ge-
ändert. Auch Stiftungen hilft es,
wenn über ihre Arbeit in den Medien
berichtet wird, wenn ihr Wirken öf-
fentlich wahrgenommen wird. Darüber
werden sie ihren Stiftungszweck nach-
haltig verwirklichen und durchgrei-
fende gesellschaftliche Veränderungen
bewirken können.

Zuwendungen gesucht

Nicht zuletzt sind viele Stiftungen
auf das Einwerben von Spenden und
Zustiftungen angewiesen. Sicher wird
kaum ein Stiftungsmitarbeiter auf ei-
nem Stiftungstag mit dem Klingelbeu-
tel herumgehen. Aber schon so man-
cher Besucher hat durch ein persönli-
ches Gespräch mit Stiftungsvertre-
tern ein ganz neues Bild von den ge-
meinnützigen Initiativen in seiner Stadt
gewonnen. Die Motivation, über eine
Spende oder Zustiftung nachzudenken,
wurde so in vielen Fällen erhöht. Gera-
de Bürgerstiftungen erhalten durch den
persönlichen Dialog auf einem Stif-
tungstag neue Impulse und finden neue
engagierte Mitstreiter. Den Stiftungs-
vertretern muss bewusst werden, wie
wichtig eine langfristig ausgerichtete
Öffentlichkeitsarbeit für das Vertrauen
der Bürger in die Stiftungsarbeit ist.
Nur so lässt sich auch die Spendenbe-
reitschaft nachhaltig erhöhen. Und für
die Stiftungen, die Träger von Ein-
richtungen wie Heimen, Krankenhäu-
sern und Museen sind, bietet die Betei-
ligung am Stiftungstag eine Möglich-
keit auf ihre Häuser aufmerksam zu
machen und neue Nutzer- und Besu-
cherkreise zu erschließen.
Aber auch für vermögende Kapital-
stiftungen ist die Teilnahme an Stif-
tungstagen von Interesse. Sie können
hier testen, ob ihr Förderangebot gut
strukturiert ist und verstanden wird.
Sie können Auskunft über die Qua-
lität von geförderten Personen und
Vorhaben geben. Und sie können ih-
rer Bedeutung als solidarischer Part-
ner der kleinen Stiftungen Ausdruck
verleihen. In den USA wird insoweit
von „donors forum“ gesprochen.

Netzwerke

Neben der Öffentlichkeitswirkung er-
füllen die Stiftungstage auch die
Aufgabe, die Kommunikation unter
den Stiftungen zu fördern. Nicht sel-
ten haben Stiftungsvertreter trotz der
räumlichen Nähe nur wenig Kenntnis
von den Aktivitäten anderer Stiftun-
gen am Ort. Es werden neue Kon-
takte geknüpft, die zu inhaltlicher
Kooperation in Förderprojekten füh-
ren können. Gemeinsames Auftreten
gegenüber den Medien bei künftigen
Aktivitäten kann die öffentliche Wahr-
nehmung der eigenen Arbeit verbes-
sern – auch im Stiftungswesen sind
Synergieeffekten möglich. Der Wis-
sensaustausch zwischen Stiftungsmit-
arbeitern ist ein weiteres wichtiges
Element der Stiftungstage. Erfahrun-
gen und Kenntnisse in der Fördertätig-
keit und auch in der Stiftungserrichtung
und -verwaltung können für andere
nutzbar gemacht werden. Sowohl klei-
nere als auch größere Stiftungen profi-
tieren von diesem Austausch. Nicht zu-
letzt dient der Stiftungstag den Stif-
tungsvertretern, ihre Anliegen gegen-
über der Politik vorzubringen. In Dis-
kussionen mit Förderern, Beratern und
Vertretern der öffentlichen Hand wer-
den die aktuelle Forderungen im Stif-
tungssteuerrecht und -privatrecht auf
den Tisch gebracht.

Strukturbildung

In den meisten Städten ist es nicht
bei einer einmaligen Veranstaltung
geblieben. Um den Austausch zwi-
schen den Stiftungen weiter zu för-
dern und gemeinsame Aktivitäten zu
planen, wurde in einigen Fällen ein
Initiativkreis gebildet. Gemeinschaf-
ten wie die „Initiative Frankfurter
Stiftungen e.V.“ oder der „Initiativ-
kreis Hamburger Stiftungen“ infor-
mieren die Öffentlichkeit über Stif-
tungen und ihre Arbeit in der Stadt
oder Region. Sie beraten Bürger, die
eine Stiftung errichten möchten und
vermitteln Fördermöglichkeiten für
gemeinnützige Vorhaben. Sie koor-
dinieren die Öffentlichkeitsarbeit der
örtlichen Stiftungen und geben Pub-
likationen heraus. Die Vorteile einer
dezentralen Vernetzung durch Stif-
tungstage und lokale Stiftungsinitia-

tiven liegen auf der Hand: der per-
sönliche Austausch wird durch di-
rekten Kontakt erleichtert; vor Ort
können die lokalen und regionalen
Besonderheiten des gemeinnützigen
Sektors am besten berücksichtigt wer-
den. So können im Zusammenspiel
von Stiftungen und staatlichen Akteu-
ren geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung des regionalen Stiftungs-
klimas entwickelt werden.

www.stiftungstage.de

Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen sieht sich als Anreger und
bundesweites Forum dieser lokal ent-
stehenden Netzwerke. Er agiert als An-
sprechpartner für die Organisatoren
von Stiftungstagen, bündelt die Erfah-
rungen solcher Veranstaltungen und
unterstützt bei der inhaltlichen und
organisatorischen Realisierung. Ver-
treter des Bundesverbandes waren
schon bei der ersten Woche der
Frankfurter Stiftungen „Gutes Stiften
– Gutes Schaffen“ vom 4. bis 11.
September 1994 initiativ, auf die die
Idee der Stiftungstage zurückgeht.
Seitdem gab es über 40 Stiftungstref-
fen, die vom Bundesverband mit auf
den Weg gebracht und unterstützt
wurden. In der Verbandszeitschrift
„Deutsche Stiftungen“ hat der Bun-
desverband regelmäßig über die
Stiftungstage berichtet.4 Die Internet-
seite www.stiftungstage.de gibt nützli-
che Hinweise für Interessenten und
Veranstalter, bietet einen Rückblick
auf vergangene Stiftungstage und in-
formiert über zukünftige Termine.

Dr. Christoph Mecking∗

                                                          
4 Verweise zu einzelnen Berichten über

Stiftungstage in DS, 2/2003, S. 20.
∗ Der Verfasser ist Geschäftsführer des

Bundesverbandes Deutscher Stiftun-
gen, Berlin.




